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Vereinbarung 
gemäß § 44 b Abs. 2 SGB II 

über den Standort, die nähere Ausgestaltung und Organisation  
der gemeinsamen Einrichtung 

zwischen 

der Agentur für Arbeit Vechta (nachfolgend als „Agentur“ bezeichnet), 
vertreten durch den Vorsitzenden der Geschäftsführung Dr. Thorsten Müller 

und 

dem Landkreis Cloppenburg (nachfolgend als Landkreis bezeichnet), 
vertreten durch den Landrat Hans Eveslage 

Präambel 

Durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Ar-
beitsuchende und den damit einhergehenden Änderungen im Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch (SGB II) wird die Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit Vechta und des 
Landkreises Cloppenburg zur Erledigung der Aufgaben des SGB II ab 01.01.2011 neu 
geregelt. 

Das bisherige erfolgreiche gemeinsame Engagement der Agentur und des Landkrei-
ses in der Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Cloppenburg mündet zu diesem Zeit-
punkt in eine „gemeinsame Einrichtung“ (Jobcenter), deren lokale und regionale 
Kompetenzen gestärkt werden, um so einen noch effektiveren Beitrag zur Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit zu leisten. 

Beide Träger der Leistungen nach dem SGB II erklären, dass sie ihre gemeinsame Auf-
gabenwahrnehmung am Wohle der Leistungsberechtigten und deren Vermittlung in 
Arbeit orientieren werden. Eine enge Abstimmung mit den Akteuren am hiesigen Ar-
beitsmarkt, den Kommunen und Wohlfahrtsverbänden sowie eine Optimierung von 
Verwaltungsabläufen in der gemeinsamen Einrichtung sollen das Erreichen dieses 
Zieles nachhaltig unterstützen. Hierbei sind Personalstabilität sowie nach Möglichkeit 
die Zusammenführung räumlich getrennter Abteilungen an einen Standort wichtige 
Bausteine. 

Die seit Jahren bewährte vertrauensvolle und unbürokratische Zusammenarbeit der 
Träger soll darüber hinaus auch künftig die Grundlage für ein konstruktives dauerhaf-
tes Wirken im gemeinsamen Jobcenter sein. 

§1  Name, Zuständigkeitsbereich und Sitz 

(1) Die gemeinsame Einrichtung führt den Namen „Jobcenter im Landkreis Cloppen-
burg“. Über die Verwendung eines Logos entscheidet die Trägerversammlung im 
Rahmen der rechtlichen Regelungen. 

(2) Die gemeinsame Einrichtung ist örtlich zuständig für den Bereich des Landkreises 
Cloppenburg. 
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(3) Die gemeinsame Einrichtung hat ihren Sitz in Cloppenburg mit einer Nebenstelle 
in Friesoythe. 

(4) Bei Bedarf sind Sprechtage bei den Städten und Gemeinden außerhalb der in 
Absatz 2 genannten Kommunen einzurichten. Hierüber entscheidet die Träger-
versammlung. 

§ 2  Trägerversammlung der gemeinsamen Einrichtung 

(1) Die Trägerversammlung gern. § 44 c SGB II hat insgesamt 6 Mitglieder, wovon je-
der Träger drei Mitglieder entsendet. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu be-
nennen. Die Stellvertreter können sich untereinander vertreten. 

(2) Der Landkreis entsendet den Ersten Kreisrat, den Sozialamtsleiter sowie einen wei-
teren Vertreter in die Trägerversammlung. 

(3) Der Vorsitz der Trägerversammlung wechselt zwischen der Agentur und dem 
Landkreis alle 2 ½ Jahre. Den ersten Vorsitz übernimmt der Landkreis. 

(4) Der Geschäftsführer nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen der Träger-
versammlung teil. 

(5) Die Trägerversammlung kann jederzeit beratende Fachkräfte zu einzelnen Tages-
ordnungspunkten oder ganzen Sitzungen hinzuziehen. 

(6) Die Trägerversammlung gibt sich eine Geschäftsordnung. In dieser sind insbeson-
dere Regelungen zur Einberufung, Beschlussfähigkeit und zur Niederschrift aufzu-
stellen. 

(7) Die Mitglieder der Trägerversammlung erhalten keine Aufwandsentschädigung. 

§ 3  Geschäftsführung 

(1) Der Geschäftsführer sowie der stellvertretende Geschäftsführer werden ab 
01.01.2011 durch die Agentur gestellt. 

(2) Bei einem Wechsel in der Geschäftsführung oder deren Stellvertretung, wird die 
neu zu besetzende Stelle bei beiden Trägern ausgeschrieben. 

(3) Der Geschäftsführer hat den Trägern auf Verlangen über die Arbeit in der ge-
meinsamen Einrichtung Bericht zu erstatten. 

(4) Der Geschäftsführer erstellt auf der Grundlage der vereinbarten Ziele und des 
dafür zugewiesenen Gesamtbudgets für jedes Kalenderjahr einen Geschäfts-
plan. Der Geschäftsplan enthält insbesondere die Zielvereinbarungen, den Fi-
nanzplan (Eingliederungsbudget mit Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm so-
wie Verwaltungskostenbudget) und den Stellenplan. Näheres zu den Inhalten 
des Geschäftsplans und der zugehörigen Einzelpläne regelt die Trägerversamm-
lung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen. 
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§ 4  Fortführung bewährter Strukturen; Aufgabenübertragung 

(1) Im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten sollen bei Leistungen zur Eingliederung 
in das Erwerbsleben bestehende und bewährte Institutionen besonders einbezo-
gen werden. Hierzu zählen z.B. für den Personenkreis der sozial- und marktbe-
nachteiligten unter 25-jährigen insbesondere das Pro-Aktiv- Center und die Ju-
gendwerkstätten. 

(2) Darüber hinaus erklären die Träger ihre Absicht, die Erledigung kommunaler Ein-
gliederungsleistungen gem. § 16a SGB II auf den Landkreis zu übertragen, der zur 
Erfüllung dieser Aufgaben wie bisher die Wohlfahrtsverbände bzw. die Kommu-
nen einbindet. 

(3) Ebenso befürworten die Träger eine Aufgabenübertragung sonstiger Eingliede-
rungsleistungen für bestimmte Personengruppen auf die Agentur, sofern die Ver-
mittlung in Arbeit hierdurch gefördert und effektiver wahrgenommen werden 
kann. 

(4) Zur Prüfung der Feststellung der Erwerbsfähigkeit im Sinne von § 8 SGB II soll sich 
die gemeinsame Einrichtung zu gleichen Teilen des medizinischen Dienstes der 
Agentur und des Gesundheitsamtes des Landkreises bedienen. Die Ergebnisse 
der ärztlichen Gutachten werden von den Trägern als verbindlich anerkannt. 

(5) Die Entscheidung über eine Aufgabenübertragung obliegt gern. § 44c Abs. 2 Nr. 
4 SGB II der Trägerversammlung; dabei ist die Kostenerstattung, soweit rechtlich 
nicht anders vorgegeben, zu berücksichtigen. 

§ 5  Beirat 

(1) Dem Beirat sollen auch künftig die zuvor im ARGE-Beirat vertretenen Institutionen 
und Organisationen angehören, sofern sie nicht durch gesetzliche Vorgaben 
ausgeschlossen sind. 

(2) Der Geschäftsführer sowie die Mitglieder der Trägerversammlung können an den 
Sitzungen des Beirats teilnehmen. Der Geschäftsführer muss teilnehmen, wenn 
die Mehrheit des Beirats dieses verlangt. 

(3) Der Beirat kann zu seinen Sitzungen fachliche Beratung von außen hinzuziehen, 
wenn die Mehrheit dieses verlangt. 

(4) Die Mitglieder des Beirats erhalten kein Sitzungsgeld. 

§ 6  Personal 

(1) Die gemeinsame Einrichtung verfügt nicht über eigenes Personal. Die Träger stel-
len der gemeinsamen Einrichtung jeweils das notwendige und fachlich geeig-
nete Personal zur Erfüllung der ihnen obliegenden gesetzlichen Aufgaben, die in 
der gemeinsamen Einrichtung erledigt werden, zur Verfügung. Unter Berücksichti-
gung der Regelungen zur Personalbedarfsermittlung gern. § 44 c Abs. 4 SGB II ori-
entieren sich die Träger beim Umfang der Personalgestellung an ihren jeweiligen 
Anteilen an den Gesamtverwaltungskosten gern. § 46 Abs. 3 Satz 1 SGB II. Dabei 
werden alle kommunalen Mitarbeiter in der gemeinsamen Einrichtung als vom 
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Landkreis gestellte und alle übrigen Mitarbeiter als von der Agentur gestellte 
Kräfte gewertet. 

(2) Für ausscheidende Mitarbeiter besteht eine Nachbesetzungspflicht durch den je-
weiligen Träger, wenn entsprechender Personalbedarf gegeben ist. 

(3) Der Stellenplan der gemeinsamen Einrichtung bedarf gern. § 44k Absatz 2 SGB II 
der Genehmigung der Träger. Der Entwurf des Stellenplanes soll dem Landkreis so 
rechtzeitig vorgelegt werden, dass eine Genehmigung im Zusammenhang mit 
der Beschlussfassung des Stellenplanes des Landkreises vorgenommen werden 
kann. 

(4) Der Landkreis übernimmt bei der Gestellung kommunaler Mitarbeiter der kreisan-
gehörigen Städte und Gemeinden eine Koordinierungsfunktion. 

(5) Sonstige ggf. erforderliche Regelungen zu personellen Angelegenheiten werden 
einvernehmlich von den Trägern gesondert vereinbart. 

§ 7  Aufbau- und Ablauforganisation 

(1) Die Träger sprechen sich dafür aus, die bei Vertragsabschluss bestehende Auf-
bau- und Ablauforganisation der bisherigen ARGE grundsätzlich beizubehalten. 
Änderungen bleiben der Entscheidung der Trägerversammlung Vorbehalten, so-
fern keine abweichenden gesetzlichen Regelungen bestehen. 

(2) Die Träger sind sich einig, den Aufbau einer eigenen Verwaltung innerhalb der 
gemeinsamen Einrichtung auf ein sinnvolles, notwendiges Maß zu beschränken. 
Dies kann z.B. durch den Einkauf von Dienstleistungen geschehen, sofern diese 
wirtschaftlich und transparent sind. 

§ 8  Haftung 

Die Haftung der gemeinsamen Einrichtung sowie der Vertragspartner im Zusammen-
hang mit der gemeinsamen Einrichtung im Innen- und Außenverhältnis richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

§ 9  Inkrafttreten, Änderungen 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 01.01.2011 in Kraft. Sie gilt für unbestimmte Zeit. Sie 
steht einem etwaigen Antrag des Landkreises nach § 6 Abs. 4 S.2 SGB II (Option 
zum 01.01.2017) nicht entgegen. 

(2) Änderungen der Vereinbarung können im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben 
einvernehmlich jederzeit erfolgen. Sie sollen mindestens drei Monate vor Inkraft-
treten der Änderung schriftlich bei dem jeweils anderen Träger als Vorschlag ein-
gebracht werden. 
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§ 10 Übergangsregelungen 

(1) Da aufgrund der rechtlichen Vorgaben zum 01.01.2011 noch kein Geschäftsfüh-
rer von der Trägerversammlung bestellt werden kann, wird die Agentur den am 
31.12.2010 im Amt befindlichen Geschäftsführer zum kommissarischen Geschäfts-
führer bestellen, bis der Beschluss der Trägerversammlung vorliegt. Die Träger stre-
ben eine zügige Entscheidung der Trägerversammlung an. 

(2) Vor dem 01.01.2011 von der bisherigen Trägerversammlung gefasste Beschlüsse 
und sonstige Absprachen der Träger mit Zukunftswirkung gelten weiter, soweit sie 
nicht dieser Vereinbarung entgegenstehen oder sich durch die erfolgten Rechts-
änderungen erledigt haben. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1) Sollte sich zeigen, dass regelungsbedürftige Sachverhalte nicht geregelt wurden 
oder sonstige Regelungen zu erfolgen haben, so verpflichten sich die Vertrags-
partner, diese zu ergänzen. 

(2) Sollten Bestimmungen oder Teile diese Vereinbarung unwirksam sein oder wer-
den, so soll die Vereinbarung im Übrigen weiterhin gelten. Die unwirksamen Best-
immungen werden durch die Träger in angemessene Frist neu verhandelt und 
einvernehmlich neu geregelt. 

(3) Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bedürfen ebenso wie deren Aufhebung 
der Schriftform 

Vechta, den       Cloppenburg, den 

Unterschrift      Unterschrift 

(Wegen der besseren Lesbarkeit und Übersichtlichkeit werden im Text die Funktions-
bezeichnungen nur in der männlichen Form verwendet.) 
 


